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Einzureichende Bewerbungsunterlagen für Grund- 
und Aufbaustudienkurs 

Lebenslauf 
Motivationsschreiben in deutscher und französischer 
Sprache, jeweils ca. eine DIN A4 Seite

Zusätzlich für den Grund-
studienkurs

Zusätzlich für den Aufbau-
studienkurs

• Kopien der Schulzeugnisse 
der letzten drei Jahre 

• Kopie des Abiturzeugnisses 
(soweit bereits vorhanden; 
kann andernfalls nachge-
reicht werden) 

• Evtl. weitere Nachweise über 
Französischkenntnisse 

• Eine allgemeine Bewerbung 
für das Fach Rechtswissen-
schaften im sog. Orts-NC-
Verfahren der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf. 

• Kopien der französischen 
licence 

• Kopie des deutschen Zwi-
schenprüfungszeugnisses 
oder vergleichbare Qualifika-
tion

Bewerbungsfrist: 15.07. Bewerbungsfrist: 15.06.

Bewerbungsunterlagen an: 
dfs-gk@hhu.de

Bewerbungsunterlagen an: 
dfs-ak@hhu.de

Inhalt und Ziel des Studienkurses 

Seit dem Wintersemester 2005/2006 betreiben die Juristi-

schen Fakultäten der CY Cergy Paris Université und der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gemeinsam einen 

integrierten deutsch-französischen Studienkurs. Dieser 

dreijährige Grundstudienkurs ermöglicht es Jurastudie-

renden aus Cergy-Pontoise und Düsseldorf, einen Doppel-

abschluss im deutschen und französischen Recht zu er-

werben. Er besteht aus der „licence mention droit“ und der 

deutschen Zwischenprüfung sowie dem deutschen Hoch-

schulzertifikat „Integrierte licence im deutschen und fran-

zösischen Recht (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)“.  

Daran kann der zweijährige Aufbaustudienkurs ange-

schlossen werden. Die erfolgreichen Absolvent*innen er-

halten wieder einen deutsch-französischen Doppelab-

schluss. Er besteht aus dem französischen „Master 2 men-

tion droit de l‘entreprise“ und der deutschen Schwer-

punktbereichsprüfung im deutschen und französischen 

Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht, die 30% der ersten 

juristischen Prüfung ausmacht, sowie dem Hochschulzerti-

fikat „Integriertes Aufbaustudium im deutschen und fran-

zösischen Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht (Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf)“. 

Das Doppelstudium des deutschen und französischen 

Rechts eröffnet sehr gute und interessante berufliche Per-

spektiven. Unsere Absolvent*innen arbeiten mittlerweile 

vor allem in Anwaltskanzleien und Unternehmen mit deut-

schen und französischen Mandanten und Kunden sowie in 

europäischen und internationalen Institutionen. 

Der Grundstudienkurs beginnt in Düsseldorf zum Winterse-

mester. Er richtet sich an alle Interessierten mit Abitur (all-

gemeiner Hochschulreife) und guten Französischkenntnissen. 

Beide Partnerfakultäten nehmen maximal je 15 Studierende 

auf. Der Aufbaustudienkurs ist vor allem für die 

Absolvent*innen des Grundstudienkurses gedacht, steht aber 

auch Externen mit vergleichbarer Qualifikation offen. 

Bewerbung

Die Auswahl der Studierenden erfolgt aufgrund der schriftli-
chen Bewerbungsunterlagen und eines Gesprächs. 

Besonderheiten

Ab dem zweiten Studienjahr des Grundstudienkurses bilden 

die deutschen und französischen Studierenden eine Gruppe, 

die alle Lehrveranstaltungen gemeinsam besucht. Dieses Ler-

nen in einer binationalen Kleingruppe gewährleistet neben 

dem Erwerb vertiefter Fachkenntnisse einen dauerhaften und 

intensiven interkulturellen Austausch.  

Durch Intensivsprachkurse und spezielle Methodikveranstal-

tungen im französischen und deutschen Recht werden die 

Studierenden optimal auf die Auslandsphase vorbereitet. Zu-

sätzliche Blockseminare mit französischen Lehrenden in 

Deutschland und deutschen Lehrenden in Frankreich sorgen 

dafür, dass die Studierenden auch im Partnerland die Kennt-

nisse des „Heimatrechts“ vertiefen können.  

Ferner sorgen die insgesamt viermonatigen Praktika, welche 

die Studierenden während des Grundstudienkurses im Part-

nerland absolvieren, sowie die jeweils sechswöchigen Praktika 

in Deutschland und Frankreich im Rahmen des Aufbaustudi-

enkurses für eine enge Anbindung an die Praxis. Die Studie-

renden erhalten so im Laufe ihres Studiums einen Einblick in 

die deutsche und französische öffentliche Verwaltung, in 

deutsche und französische Kanzleien, Gewerkschaften oder 

Unternehmen sowie in internationale Organisationen, sodass 

ihnen die Berufsorientierung erleichtert wird. 

Eine Besonderheit des Aufbaustudienkurses ist der Erwerb 

des französischen Master 2, der auch in Deutschland als Mas-

terabschluss anerkannt wird. Dieser bietet den Studierenden 

bereits vor dem Bestehen der ersten juristischen Prüfung ei-

nen berufsqualifizierenden Abschluss. 
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